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Betreuungs- und Tarifordnung für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Janz 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Hilgen 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Betreuungs- und 
Tarifordnung für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) in der aus der Anlage zu dieser 
Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Durch die im Rahmen der Beschlussfassung des städtischen Haushaltes für 2008 
erfolgte weitergehende Entgeltfreistellung für die letzten drei Monate des vorletzten 
Kindergartenbesuchsjahres (Mai, Juni, Juli, erstmals ab Mai 2008) in Höhe des 
Halbtagsentgeltes wird eine Änderung der BTO erforderlich. 
Weitere Änderungen bzw. Anpassungen werden notwendig durch den ständigen 
Ausbau der Betreuungsangebote für unter Dreijährige, das neue Hessische Gesetz zur 
Verbesserung des Gesundheitsschutzes für Kinder, eine mögliche vierwöchige 
Probezeit oder Eingewöhnungsphase sowie kleine weitere Änderungen bzw. 
Korrekturen. 
 
In der Neufassung der BTO ist die automatische Erhöhung des Betreuungsentgeltes, 
die bisher in Ziffer 5.2.5 geregelt war, ersatzlos entfallen. Die Entgeltfreistellung für 
weitere drei Monate und das damit einhergehende Ziel einer finanziellen Entlastung 
der Eltern bzw. Sorgeberechtigten wäre mit einer automatischen Erhöhung des 
Betreuungsentgeltes nicht in Einklang zu bringen.  
Die zu erwartenden Mindereinnahmen sollen im Laufe des Haushaltsvollzuges 
aufgefangen werden. 
 
Außerdem wurde Ziffer 5.3 an die seit Inkrafttreten des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) geltende Rechtslage angepasst. 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat der BTO in der geänderten Fassung in seiner Sitzung am 
22.01.2008 zugestimmt. 
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Die Neufassung der BTO soll zum 01.05.2008 in Kraft treten. 
 
Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 25.02.2008 zugestimmt. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 


